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Zweite Satzung zur Änderung der Studienordnung und der Prüfungsordnung für 

den Studiengang Chemie mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.)  
an der Technischen Universität Chemnitz 

vom 10. Juli 2013 

 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschu-
len im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3) hat der Fakultätsrat der Fakultät für Naturwissen-
schaften der Technischen Universität Chemnitz nachstehende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung  

Die Studienordnung für den Studiengang Chemie mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an der 
Technischen Universität Chemnitz vom 20. Juni 2008 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 11/2008, S. 143), 
geändert durch Artikel 1 der Satzung vom 23. Juni 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 13/2010, S. 376), 
wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Zugangsvoraussetzung für den Bachelorstudiengang Chemie ist die allgemeine Hochschulreife, eine 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife, eine Meisterprüfung oder eine durch Rechtsvorschrift als 
gleichwertig anerkannte Hochschulzugangsberechtigung.“   

2. In § 6  Abs. 1 wird unter 3. Ergänzungsmodule die Angabe „Englisch in der studien- und berufsbezoge-
nen Kommunikation“ durch die Angabe „Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau B2)“ er-
setzt. 

3. In der Anlage 1 der Studienordnung (Studienablaufplan) wird unter 3. Ergänzungsmodule im Modul BA-
W-E1 die Angabe „Englisch in der studien- und berufsbezogenen Kommunikation“ durch die Angabe 
„Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau B2)“ ersetzt. 
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4. In der Anlage 2 der Studienordnung (Modulbeschreibungen) werden die Modulbeschreibungen für die 
Module BA-SS und BA-W-E1 durch die in der nachfolgenden Anlage 2 (Modulbeschreibungen) enthalte-
nen Modulbeschreibungen für die Module BA-SS und BA-W-E1 ersetzt.  

 
Artikel 2 

Änderung der Prüfungsordnung  
Die Prüfungsordnung für den Studiengang Chemie mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an der 
Technischen Universität Chemnitz vom 20. Juni 2008 (Amtliche Bekanntmachungen Nr.11/2008, S. 189), 
geändert durch Artikel 2 der Satzung vom 23. Juni 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 13/2010, S. 376),  
wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe „§ 12 Freiversuch“ durch die Angabe „§ 12 (aufgehoben)“ er-

setzt. 
2. Dem § 7 wird folgender Absatz 5 angefügt:  

„In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass in der folgenden Prü-
fungsperiode anstelle der vorgesehenen schriftlichen Prüfung eine mündliche Prüfung stattfindet. Die 
vorgesehene Prüfungsdauer ist festzulegen. Der Beschluss des Prüfungsausschusses ist zum Beginn 
des jeweiligen Semesters bekannt zu geben.“  

3. § 12 wird aufgehoben. 
4. In § 14 Abs. 3 wird die Angabe „, abgesehen von dem in § 12 geregelten Fall,“ gestrichen. 
5. § 15 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden auf An-
trag des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung 
und Gesamtbewertung vorzunehmen. Die Anrechnung kann versagt werden, wenn mehr als 120 Leis-
tungspunkte oder die Bachelorarbeit angerechnet werden sollen. Über die Anrechnung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Bei der Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der 
Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinba-
rungen sowie Absprachen im Rahmen von  Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.“  
 

6. § 19 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Bachelorarbeit ist in zwei Exemplaren in maschinenschriftlicher und gebundener Ausfertigung sowie 
zusätzlich als elektronische Datei in einer zur dauerhaften Wiedergabe von Schriftzeichen geeigneten 
Weise termingemäß im Zentralen Prüfungsamt abzugeben.“  

7.  In § 25 Abs. 1 wird unter 3. Ergänzungsmodule die Angabe „Englisch in der studien- und berufsbezoge-
nen Kommunikation“ durch die Angabe „Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau B2)“ er-
setzt. 

 
Artikel 3 

Neubekanntmachung 
Der Rektor der Technischen Universität Chemnitz wird ermächtigt, den Wortlaut der Studienordnung sowie 
der Prüfungsordnung für den Studiengang Chemie mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) in der 
vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden Fassung neu bekannt zu machen. 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten und Übergangsregelung 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen 
Universität Chemnitz in Kraft.  
 
Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2013/2014 aufgenommen haben. 
Für die vor dem Wintersemester 2013/2014 immatrikulierten Studierenden gelten die Studienordnung und 
die Prüfungsordnung für den Studiengang Chemie mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an der 
Technischen Universität Chemnitz vom 20. Juni 2008 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 11/2008, S. 143, 
189), geändert durch Satzung vom 23. Juni 2010 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 13/2010, S. 376), fort. 
Hiervon abweichend sind auch für die vor dem Wintersemester 2013/2014 immatrikulierten Studierenden die 
Regelungen des Artikels 2 Nr. 2 und 5 der vorliegenden Änderungssatzung mit dem Inkrafttreten dieser Sat-
zung und die Bestimmungen des Artikels 2 Nr. 1, 3, 4 und 6 in der Fassung der vorliegenden Änderungssat-
zung ab dem Wintersemester 2013/2014 anzuwenden. Für vor dem Wintersemester 2013/2014 vorzeitig 
abgelegte Prüfungen gelten die Regelungen des § 12 der Prüfungsordnung für den Studiengang Chemie mit 
dem Abschluss Bachelor of Science (B. Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 20. Juni 2008 
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(Amtliche Bekanntmachungen Nr.11/2008, S. 189), geändert durch Artikel 2 der Satzung vom 23. Juni 2010 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 13/2010, S. 376), fort. 
 
Die zum Wintersemester 2012/13 bzw. Sommersemester 2013 immatrikulierten Studierenden können sich 
für ein Studium gemäß der durch vorliegende Änderungssatzung novellierten Studien- und Prüfungsordnung 
entscheiden. Diese Entscheidung ist durch schriftliche Erklärung bis zum 1. November 2013 dem Zentralen 
Prüfungsamt mitzuteilen. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Naturwissenschaften vom 15. Mai 
2013 und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom  3. Juli 2013. 
 
Chemnitz, den 10. Juli 2013 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
 
Prof. Dr. Arnold van Zyl 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Chemie mit dem Abschluss Bachelor of Science 

 

Vertiefungsmodul 

Modulnummer BA-SS   

Modulname Spektroskopische Methoden und Strukturaufklärung 

Modulverantwortlich Juniorprofessur Theoretische Chemie [Vorlesung, Übung] / 
Professur Physikalische Chemie / Elektrochemie [Vorlesung, Übung, Praktikum] 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
Grundlagen von spektroskopischen Methoden, Anwendung spektroskopischer 
und spektrometrischer Methoden zur Bestimmung von molekularen 
Eigenschaften und Struktur; Rotations-/ Schwingungs- sowie Atom- und 
Molekülspektroskopie, Elementaranalyse, NMR-Spektroskopie, 
Massenspektrometrie, Beugungsmethoden, thermische Methoden, 
chromatographische Methoden 
  
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, chemische Systeme mittels moderner 
spektroskopischer und spektrometrischer Methoden zu analysieren und lernen 
die zugehörige Messtechnik kennen. 
 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 
 V: Spektroskopische Methoden und Strukturaufklärung                 (3 LVS) 
 Ü: Spektroskopische Methoden und Strukturaufklärung                 (2 LVS) 
 P: Spektroskopische Methoden und Strukturaufklärung                 (2 LVS) 
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Die Lehrinhalte der Module BA-OC1 Organische Chemie 1 und BA-PC4  
Physikalische Chemie 4: Quantenmechanik werden als bekannt vorausgesetzt.  
Vor Beginn des Praktikums findet eine Sicherheitsbelehrung/ 
Einführungsveranstaltung zum Praktikum statt. Die Teilnahme ist verpflichtend 
(siehe Allgemeine Laborordnung des Instituts für Chemie). 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen 
Prüfungsleistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach 
wiederholbar): 
 Erfolgreich testiertes Praktikum Spektroskopische Methoden und  
      Strukturaufklärung 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
 120-minütige Klausur zu Vorlesung und Seminar Spektroskopische 

Methoden und Strukturaufklärung 
 30-minütige mündliche Prüfung zum Praktikum Spektroskopische 

Methoden und Strukturaufklärung 
 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
 Klausur zu Vorlesung und Seminar Spektroskopische Methoden und 

Strukturaufklärung, Gewichtung  1 - Bestehen erforderlich 
 mündliche Prüfung zum Praktikum Spektroskopische Methoden und 

Strukturaufklärung, Gewichtung  1 - Bestehen erforderlich 
 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 
 

Arbeitsaufwand  Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 270 
AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Chemie mit dem Abschluss Bachelor of Science 

 

 

Ergänzungsmodul 

Modulnummer BA-W-E1  
Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau B2) 
Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Englisch des Zentrums für Fremdsprachen 
Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Ausbau der sprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten mit Bezug auf  
studien- und berufsorientierte Sachverhalte und Situationen, Vermittlung 
der signifikanten Unterschiede mündlicher und schriftlicher Kommunikation 
(Textsorten, angemessenes Register), Schreiben von 
Bewerbungsdokumenten; 
Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und 
beinhaltet eine fachsprachliche Komponente. 
 
Qualifikationsziele:  
Sicherheit in der Bewältigung von typischen Situationen des 
akademischen Alltags (Vorstellen von Personen und Aufgabenfeldern, 
Benennen und Beschreiben akademischer Strukturen etc.) und 
Weiterentwicklung der Lese- und Hörstrategien; 
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER)mit 
fachsprachlicher Orientierung.  
 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung:  
 Ü: Kurs 1 Study-related standard situations     (4 LVS) 
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

 Vorkenntnisse der englischen Sprache, i.d.R. Abiturniveau 
 Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung) 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 
 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten.  
 

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
 120-minütige Klausur zu Kurs 1  
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 
 

Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 
 

Arbeitsaufwand 
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 
120 AS (60 Kontaktstunden und 60 Stunden Selbststudium). 
 

Dauer des Moduls 
 

Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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